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Erwägungen

E. 2
Der Sonderbeauftragte hat gemäss seiner Abdeckungspraxis die Eintragungen vom ...
dermassen offengelegt, dass die Methoden der Terrorbekämpfung und in diesem
Zusammenhang stehende laufende Ermittlungsverfahren nicht ersichtlich werden. Dabei hat
er interne Angaben der Bundespolizei, Hinweise auf technische Überwachungsmassnahmen
sowie Namen von Drittpersonen überdeckt, da diese Angaben zusammen mit dem
offengelegten Text Rückschlüsse auf Art und Weise der Terrorbekämpfung ermöglichen
würden. Unter Berücksichtigung der entgegenstehenden Interessen überwiegt im
vorliegenden Fall das öffentliche Geheimhaltungsinteresse das Interesse des
Beschwerdeführers an der Bekanntgabe der zugedeckten Stellen. Demzufolge kann dem
Sonderbeauftragten nicht vorgeworfen werden, er habe durch Zudeckung der erwähnten
Stellen die V vom 5. März 1990 über die Behandlung von Staatsschutzakten des Bundes
(VBS, SR 172.014) verletzt. Zusätzlich sind private Geheimhaltungsinteressen in Betracht
zu ziehen. Demnach kann die Einsichtnahme in die Karteikarten des Beschwerdeführers
auch gestützt auf Art. 5 Abs. 3 Bst. b VBS verweigert oder eingeschränkt werden, wenn
überwiegende schutzwürdige Interessen von Dritten verletzt würden. Vorliegend muss
demnach eine Güterabwägung zwischen dem Informationsinteresse des Beschwerdeführers
und dem allfälligen schutzwürdigen Interesse Dritter an der Geheimhaltung der
Bekanntgabe ihrer Identität vorgenommen werden. Ein Geheimhaltungsinteresse wird dann
begründet, wenn Dritte durch die Bekanntgabe ihrer Identität oder von Sachumständen, die
lediglich sie betreffen, einen Nachteil erleiden würden. Ein solcher Nachteil kann
insbesondere in der Verletzung der vom Persönlichkeitsschutz erfassten Rechtsgüter, wie
körperliche, geistige und seelische Integrität, bestehen (VPB 57.4A, VPB 57.4B, VPB
57.4C, VPB 57.4D, VPB 57.4E, VPB 57.4F, E. 3.b.). Würden die Namen der Drittpersonen,
gegen die ein Ermittlungsverfahren lief, öffentlich bekanntgegeben, könnten sie daraus
Nachteile erleiden. Vorliegend überwiegt das Geheimhaltungsinteresse der Drittpersonen
das Informationsinteresse des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer hat seiner
Eingabe diverse schriftliche Einwilligungen von mutmasslich überwachten Personen
beigefügt, die ihm erlauben, allfällig zugedeckte Hinweise über sie einzusehen. Selbst wenn
sich dabei eine rechtsgenügliche Einwilligung einer betroffenen Person befinden würde,
müsste die Identität gestützt auf Art. 5 Abs. 3 Bst. a VBS zugedeckt bleiben.

E. 3
Die zugedeckte Information im Anschluss an «TAB-Fiche» unter der Rubrik
«Bemerkungen» hält lediglich fest, ab welchem Zeitpunkt ein eigener Telefonabhörbericht
(TAB-Fiche) bei der Bundespolizei geführt wurde. Diese Information offenbart keine
Erkenntnisse der Terrorbekämpfung und kann somit offengelegt werden.



E. 4
In der Eintragung vom ... hat der Sonderbeauftragte den Namen einer in polizeiliche
Ermittlungen einbezogenen Person zu Recht zugedeckt, da eine Offenlegung Aufschluss
über Erkenntnisse im Bereich der Terrorbekämpfung geben würde. Die Vorenthaltung des
Namens kann grundsätzlich nicht beanstandet werden. Der Beschwerdeführer hat seiner
Eingabe eine Kopie der Karteikarte einer Drittperson beigelegt, worin die gleiche
Eintragung - Wortlaut, Datum und Aktennummer sind identisch - aufgeführt 2

ist. Der Beschwerdeführer kennt vorliegend mit Sicherheit die Identität der zugedeckten
Person; ausnahmsweise ist mangels eines aktuellen Geheimhaltungsinteresses der Name
auch auf seiner Karteikarte offenzulegen.

E. 5
In der Eintragung vom ... hat der Sonderbeauftragte den Namen einer wegen Banküberfalles
verurteilten Person überdeckt. Diese Eintragung hält einzig Sachumstände im Rahmen der
Entlassung der vorgenannten Person aus dem Strafvollzug fest. Dabei werden keine
Erkenntnisse im Bereich der Terrorbekämpfung ersichtlich, so dass sich die
Einsichtsbeschränkung gestützt auf Art. 5 Abs. 3 Bst. a VBS nicht rechtfertigt. Ausserdem
hat die betroffene Person eingewilligt, dass alle über sie angelegten Informationen auf den
Karteikarten des Beschwerdeführers offengelegt werden können. Demzufolge entfällt das
private Geheimhaltungsinteresse und dem Anspruch des Beschwerdeführers auf
weitergehende Akteneinsicht muss entsprochen werden. 3
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